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RS OGH 1980/10/14 4Ob376/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1980

Norm

ZPO §405 DIIIe

Rechtssatz

Das Begehren auf Erlassung eines Verbotes des O4enhaltens an Sonntagen und Feiertagen im Verhältnis zu dem

Begehren auf Erlassung eines Verbotes des O4enhaltens nur an Sonntagen ist kein aliud, sondern steht im Verhältnis

von majus zu minus, weil es um den Umfang der Offenhaltungszeit geht.
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